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   Antrag Markus Dietschi (BDP, Selzach) 
 
    vom 2. Dezember 2015  
 
 
Traktandum SGB 150/2015: Gesetz über das Ruhegehalt des Regierungsrates (RRG) 
 
 
§ 6 soll lauten: 
Das temporäre Ruhegehalt beträgt bei mindestens vier vollendeten Amtsjahren 60 Prozent 
des bei der PKSO versicherten Lohnes. 
 
 
Begründung:  
 

Basierend auf den Werten von 2014 bedeuten 60 Prozent des versicherten Lohnes ein jährli-

ches Ruhegehalt von Fr. 117‘485 brutto. Eine Erhöhung nach acht vollendeten Amtsjahren auf 

80 Prozent macht keinen Sinn. 

 

Immerhin entstehen bei dieser Erhöhung auf 80 Prozent für den Kanton Mehrkosten von 

über Fr. 40‘000 pro Jahr ausbezahltem Ruhegehalt. Angesichts der aktuellen Finanzlage unse-

res Kantons ist dies ein weiterer Grund von einer Erhöhung des Ruhegehalts nach acht voll-

endeten Amtsjahren auf 80 Prozent des versicherten Lohnes zu verzichten. 


